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Wie ist die App aufgebaut?

Unterschied „Schlag“ und „Schlag-ID“

„Schlag 1552 │2024“ bzw. „Schlag 1552“ = 

• von der App vergebene, technische Nr. 

• wird nur in der App genutzt

• dient der Zuordnung bei Rückfragen

Aktuell: vor beiden Nummern steht die Bezeichnung „Schlag“.

 Für klare Unterscheidung sollen künftig die eindeutigen Bezeichnungen angezeigt werden:

• Schlag-ID (für die technische Nr.)

• Schlag (für die Nr. analog zum e-Antrag)

„Schlag 48“ =

• von Antragsteller/in genutzte, eigene Schlagnr.

• entspricht der Schlagnr. im e-Antrag


